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REACH-Selbsterklärung 
 
 
REACH-Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe 
Presswood International B.V. (Presswood) erklärt, dass seine Pressholzprodukte, einschließ-
lich Paletten und Palettenklötze, aus recyceltem Holz hergestellt werden. 
Da recyceltes Holz aus verschiedenen Quellen stammt, kann die genaue chemische Zusam-
mensetzung je nach Charge variieren. Presswood wendet Lieferantenkontrollen und Überwa-
chungsverfahren an, um diese Schwankungen zu kontrollieren. Presswood hält die REACH-
Verordnung (EG 1907/2006) zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung  
chemischer Stoffe ein. 
Presswood überwacht die REACH-Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe 
(SVHC), die von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) veröffentlicht und aktualisiert 
wird. Presswood fügt bei der Herstellung bewusst keine Stoffe hinzu, die auf der Kandidaten-
liste für SVHC aufgeführt sind. Auf der Grundlage der verfügbaren Rohstoffdaten, Lieferanten-
informationen und internen Bewertungen bestätigt Presswood, dass die gelieferten Artikel 
keine Stoffe enthalten, die auf der REACH-Kandidatenliste aufgeführt sind, und zwar in  
Konzentrationen von mehr als 0,1 % (Gewichtsprozent) pro Einzelartikel, gemäß Artikel 33 der 
REACH-Verordnung. Daher gelten für die von Presswood International B.V. gelieferten Artikel 
keine Informationspflichten gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung.  
Nach der geltenden Gesetzgebung unterliegen die von Presswood hergestellten Press-
holzprodukte nicht den Zulassungsanforderungen gemäß Anhang XIV der REACH-Verord-
nung. Presswood wird die von der ECHA veröffentlichten offiziellen Aktualisierungen weiterhin 
beobachten und diese Erklärung bei Bedarf überarbeiten.  
 
Haftungsausschluss  
Diese Erklärung wurde nach bestem Wissen von Presswood erstellt und basiert auf dem aktuellen Stand der Gesetzge-
bung und den von Lieferanten erhaltenen Informationen. Aus dieser Erklärung können keine Rechte oder Garantien hin-
sichtlich der vollständigen Abwesenheit von Spurenstoffen in recyceltem Holz oder möglicher zukünftiger Änderungen 
der Gesetzgebung abgeleitet werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
INKA Paletten GmbH 
Peter Fischer 


